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Beschlussvorschlag

1. Die Gemeinde Bad Kleinen beschließt nach Durchführung des ergänzenden 
Verfahrens gemäß § 214 BauGB die am 10.08.2022 beschlossene Satzung der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 erneut als Satzung.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung rückwirkend zum 24.09.2022 
ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt

Eine mit zwei monatiger Verspätung eingegangene Stellungnahme des 
Zweckverbands Wismar weist auf Leitungsbestand im Plangebiet hin. Die 
Gemeinde Bad Kleinen hat ein ergänzendes Verfahren gemäß § 214 BauGB zum 
Planerhalt durchgeführt. Die Leitungen wurden nachrichtlich in die Satzung 
übernommen.

Nach Durchführung des ergänzenden Verfahrens ist die korrigierte Satzung 
erneut zu beschließen. Gemäß § 214 Abs. 4 BauGB ist die korrigierte Satzung 
rückwirkend zum 24.09.2022 in Kraft zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
2 Beschluss 19 10 22 erneut-Plan M 1_750 (öffentlich)

2 3. Ä. B10_Bad Kleinen_Abwägung_neu (öffentlich)
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur 
Kenntnis und stimmt diesen zu. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Tatbestandsvoraussetzungen zur 
Anwendung des § 13a BauGB als erfüllt angesehen werden. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt werden kann. 
 
 
 
 
Das Plangebiet wird bereits heute über die Schulstraße erschlossen. Diesbe-
züglich werden mit der 3. Änderung keine Änderungen vorgenommen. 
Die Böschung wurde bei der Erstellung des Lage- und Höhenplanes vom 
08.09.2016 aufgenommen. Bei der Errichtung des Spielplatzes wurde die Bö-
schung eingeebnet. Die Böschung wird aus der Planzeichnung entfernt. 
 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf das maßgebliche Baugrundstück zur Be-
rechnung der GRZ zur Kenntnis. Mit der 3. Änderung wurde die GRZ auf 0,5 
erhöht. Damit können die geplanten Hochbauten umgesetzt werden. Die Flä-
che für den Gemeinbedarf umfasst 4 591 m² und die bestehenden bzw. geplan-
ten Gebäude weisen eine Grundfläche von 1 942 m² auf. Somit ist eine GRZ 
von 0,5 ausreichend. 
 
Ein Baumfällantrag wurde bereits bei der unteren Naturschutzbehörde einge-
reicht. 
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Da es sich bei den Ausgleichsbäumen nicht um einen Ausgleich nach § 1a 
Abs. 3 BauGB handelt, werden die Ausgleichspflanzungen nicht nach § 9 
Abs. 1a BauGB festgesetzt. Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Festlegung der Standorte für die Aus-
gleichsbäume erfolgt mit dem Baumfällantrag. Dort verpflichtet sich die Ge-
meinde Bad Kleinen zur Umsetzung der Ausgleichspflanzungen. 
 
Beim Ausbau der Schulstraße wurde die vorhandene Schule, der Kindergarten 
mit Krippe, sowie ein geplanter Hortbau berücksichtigt. Die der 3. Änderung zu 
Grunde liegende Erweiterung der ursprünglichen Hortplanung führt nicht zu we-
sentlichen Mehrbedarfen an Stellplätzen. Aufgrund der Einbahnstraßenrege-
lung und der Möglichkeit kurz vor dem Schulgelände zu halten um die Schul-
kinder abzusetzen bzw. abzuholen, sieht die Gemeinde keine Bedenken hin-
sichtlich der vorhandenen Verkehrssituation. 
 
 
Vorbeugender Brandschutz 
 
Der Hinweis zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen wird zur Kenntnis genom-
men und beachtet. Die überbaubare Grundstücksfläche im Plangebiet befindet 
sich z. T. mehr als 50 m von der Schulstraße entfernt. Der nebenstehende Hin-
weis wird daher in die Begründung aufgenommen. 
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Der Löschwasserbedarf des Plangebietes für den Grundschutz beträgt 48 m³/h 
über einen Zeitraum von 2 Stunden. Es befinden sich zwei Hydranten mit einer 
Leistung von jeweils 96 m³/h in ca. 140 m bzw. ca. 180 m Entfernung zu dem 
Plangebiet. Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz ist somit sicher-
gestellt. 
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Untere Denkmalschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Änderungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Immissionsschutzbehörde 
auf keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die immissionsschutzrechtliche Be-
wertung mitgetragen wird. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Wasserbehörde auf keine 
entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
Der Zweckverband Wismar wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange be-
teiligt. Abstimmungen werden im Rahmen der Erschließungsplanung geführt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Abfallbehörde auf keine 
entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
Der Hinweis auf § 3 der GewAbfV wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die untere Bodenschutzbehörde auf 
keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen eine Nachverdichtung keine Ein-
wände bestehen. 
 
Zu 1., 2. und 3.: 
Die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dachflächen wird im Plangebiet nicht 
ausgeschlossen und ist daher grundsätzlich zulässig. Gleiches trifft auf Dach- 
und Fassadenbegrünungen zu. 
 
Zu 4.: 
Mit der 3. Änderung wird auf die angepasste Kubatur einer Hortplanung rea-
giert. Die Planung von versiegelten Grundstücksflächen, wie bspw. Stellplät-
zen, ist nicht Bestandteil der 3. Änderung. 
 
Zu 5.: 
Entwässerungsmulden könnten lediglich auf dem Spielplatz hergestellt werden. 
Diese würden dort jedoch ein Unfallrisiko, insbesondere für kleinere Kinder, 
darstellen. 
 
Zu 6.: 
In der Ursprungsplanung wurden bereits Bepflanzungen des Spielplatzes vor-
gesehen. Diese wurden inzwischen umgesetzt. 
 
Zu 7.: 
Die genannte Maßnahme wird grundsätzlich positiv gesehen, stellt jedoch kei-
nen planerischen Reglungsinhalt dar und kann darüber hinaus wegen des feh-
lenden bodenrechtlichen Bezuges nicht festgesetzt werden. 
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Die Verweise auf die einschlägigen Gesetzte werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es wurde am 09.06.2022 ein Antrag auf Fällung von geschützten Bäumen ge-
stellt. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Landschafts- oder Naturschutz-
gebiete betroffen sind. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Europäisches Vogelschutzgebiet 
betroffen ist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass kein gesetzlich geschütztes Biotop 
beeinträchtigt wird. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein GGB beeinträchtigt wird. 
 
 
 
5. Artenschutz 
 
 
Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum § 44 Abs. 1 BNatSchG zur Kenntnis. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Wahrung der Zugriffsverbote kein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG ausgelöst wird. 
Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn 
regelmäßig genutzte Reviere vollständig beseitigt werden. Dies beinhaltet die 
Überprägung des gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats 
sowie eine durch Störungen hervorgerufene Beendigung der Nutzung. Der Ver-
botstatbestand greift nicht, wenn Nistplätze oder Reviere jährlich neu gebildet 
werden. Höhlenbrüter bilden ihre Nistplätze und Reviere jährlich neu. Mit der 
Einhaltung der Bauzeitenregelung kann das Eintreten des Verbotstatbestandes 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG aus den genannten Gründen ausgeschlossen 
werden. Zudem konnten innerhalb des Plangebietes bei einer Begehung am 
30.03.2022 keine geeigneten Höhlungen für Höhlenbrüter in den Bäumen fest-
gestellt werden. 
 
Demnach liegt mit der Umsetzung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 
kein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG vor. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der 3. Änderung ist kein Gebäudeabriss vorgese-
hen. In dem gegebenen Hinweis befindet sich eine allgemeingültige Aussage 
zu Gebäudeabrissen. Diese Aussage behält auch im Hinblick auf nicht auszu-
schließende zukünftige Gebäudeabrisse ihre Gültigkeit. 
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„Die festgesetzten Maßnahmen i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind boden-
rechtlich relevant, wenn sie auf Dauer entweder unmittelbar Rechte an Grund 
und Boden verändern oder die städtebaulich erhebliche Beschaffenheit des Bo-
des nachhaltig verändern. Vorübergehende Bodennutzungen und dahinge-
hende Festsetzungen erfüllen das Merkmal der Dauerhaftigkeit nicht.“ (Brügel-
mann/Gierke, BauGB § 9 Rn. 800) 
Folglich der zuvor zitierten Ausführungen sind Bauzeitenregelungen, wegen 
des fehlenden bodenrechtlichen Bezuges, nicht festsetzbar. Da die entspre-
chenden gesetzlichen Regelungen jedoch bereits nach dem BNatSchG ver-
pflichtend sind, sind sie ohnehin, unabhängig davon ob sie als Hinweise oder 
als Festsetzung aufgeführt werden, einzuhalten. 
 
 
 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Der Hinweis auf § 45 Abs. 6 StVO wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Straßenbaulastträger 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
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Abfallwirtschaftsbetrieb 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes 
der Planung zugestimmt wird und keine Belange beeinträchtigt werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abfallversorgung über das vorhan-
dene Straßennetz sichergestellt werden kann. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden Anlagenbetreiber 
nicht betroffen sind.  
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Der dargestellte Bereich entspricht dem im Planentwurf für die Ausgleichspflan-
zungen vorgesehenen Gebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dargestellte Bereich entspricht dem Plangebiet der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 10. 
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Der dargestellte Bereich entspricht dem im Planentwurf für die Ausgleichspflan-
zungen vorgesehenen Gebiet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Änderung des Geltungsbereiches 
eine erneute Anfrage erforderlich macht.  
 
Der Hinweis, dass durch den Bauausführenden eine rechtzeitige erneute An-
frage zu erfolgen hat, wird beachtet.  
 
Der gegebene Hinweis wird beachtet.  
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Die nebenstehende Karte wird beachtet.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich Leitungen der Gasversorgung 
Wismar Land GmbH im Plangebiet befinden.  
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Die beigefügten Leitungspläne werden beachtet. 
 
 
Der Hinweis auf eine aktualisierte Leitungsauskunft wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Lagerichtigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gasversorgung Wismar 
Land GmbH keine Einwände bestehen. Ein sicherer Betrieb der vorhandenen 
Leitungen wird durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht be-
einträchtigt. 
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Die Planunterlagen werden nur zu internen Zwecken verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen, wenn erfor-
derliche Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen jederzeit möglich sind 
und die genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Geländeveränderungen im Bereich der 
Leitungstrassen mit der Telekom GmbH abzustimmen sind. 
 
 
 
Der Hinweis zum Bauherrenservice wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis zur Bauausführung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone GmbH / 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände geltend macht und, dass 
sich im Plangebiet keine Telekommunikationsanlagen befinden. 
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Die Gemeinde nimmt den Verweis auf die Verordnungen und Satzungen zur 
Kenntnis. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Trinkwasserversorgung sowie die 
Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung als gesichert angese-
hen werden. 
 
Die Trinkwasserleitung wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
Eine Überbauung wird durch die Planung nicht vorbereitet. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass private Anschlusskanäle für Schmutz- 
und Niederschlagswasser im Bereich des Plangebietes liegen. 
 
 
Dier Hinweis auf die bestehende Vereinbarung zur Bereitstellung von Lösch-
wasser wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Löschwasserversorgung ist gesichert. 
 
 
Der Hinweis auf das Fernwärmenetz wird zur Kenntnis genommen. 
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Der nebenstehende Leitungsplan wird beachtet. Die Leitungen werden nach-
richtlich in die Planzeichnung übernommen. 
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